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Gebührentabelle (Kosten einvernehmliche Scheidung)

Gegenstandwert 
bis
(alle Beträge in EUR)

Gerichtskosten

2 Gebühren nach FamGKG

Gebühren RA nach RVG
1,3  Verfahrensgebühr
1,2 Terminsgebebühr
Auslagen und 19% MwSt

Gesamtkosten 
einvernehmliche Scheidung

3 000,00  178,00   586,08  764,08  
3 500,00  194,00   669,38  863,38  
4 000,00  210,00   752,68  962,68  
4 500,00  226,00   835,98  1 061,68  
5 000,00  242,00   919,28  1 161,28  
6 000,00  272,00   1 029,35  1 301,35  
7 000,00  302,00   1 139,43  1 441,43  
8 000,00  332,00   1 249,50  1 581,50  
9 000,00  362,00  1 359,58  1 721,58  

10 000,00  392,00  1 469,65  1 861,65  
13 000,00  438,00   1 588,65  2 026,65  
16 000,00  484,00   1 707,65  2 191,65  
19 000,00  530,00   1 826,65  2 356,65  
22 000,00  576,00   1 945,65  2 521,65  
25 000,00  622,00   2 064,65  2 686,65  
30 000,00  680,00   2. 278,85 2 958,85  
35 000,00  738,00   2. 493,05 3 231,05  
40 000,00  796,00   2. 707,25 3 503,25  

Erläuterung:

Im Rahmen des Scheidungsverfahrens werden in der Regel die Kosten gegeneinander 
aufgehoben,  d.h.  dass die  Gerichtskosten geteilt  werden und jeder  die  Kosten seines 
Rechtsanwaltes  selbst  zu  tragen  hat.  Bei  einer  einvernehmlichen  Scheidung  besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, dass nur eine Partei einen Anwalt beauftragt, so dass auch 
nur Kosten für diesen anfallen. Die Gerichtskosten ändern sich hierdurch nicht. 

Die obige Tabelle gibt daher die Gesamtkosten einer einvernehmlichen Scheidung wieder.  
Wenn  auch  die  zweite  Partei  einen  Rechtsanwalt  beauftragt,  erhöhen  sich  die 
Gesamtkosten des Verfahrens um den in der Spalte „Gebühren RA“ angegebenen Wert 
für den zweiten Anwalt.
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